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vas vote Heu?
5cd«lîiêerl;cde fialbmonsttîcdrin

fur 5amarlteru?esen. Krankenpflege Wâ volksgesunavelttpklege

Der Krieg hat gezeigt, daß die Genfer

Konvention Lücken aufweist und anderseits

auch Bestimmungen enthält, welche theoretisch

recht human ausgedacht sind, deren praktische

Durchführung aber unmöglich ist. Die X. Kon-

ferenz des internationalen Roten Kreuzes in

Genf vom Jahr 192 t hat sich denn auch mit

der Revision der Konvention befaßt und ver-

schiedene Kommissionen bezeichnet, welche die

einzelnen revisionsbedürftigen Artikel zu prüfen

hat. So sind auch die Art. 27 und 28 der

Genfer Konvention, welche von Mißbräuchen
und llebertretungen sprechen, revisionsbedürf-

tig. Man erinnert sich, daß während des Krie-

ges recht oft beide Gegner einander grobe

Verletzungen der Bestimmungen der Genfer

Konvention vorgeworfen haben: Erschießung

von Krankenschwestern, Beschießung von Spi-
tälern, Gcfangenhaltung von Sanitütsperso-
nal usw. Der Kanadier Bennet stellte nun

an obiger Konferenz den Antrag, eine Kom-

mission zur Prüfung dieser Verfehlungen zu

ernennen: «Xon pas dans Istntontion do

domandor des sanctions contre los liltats

ou les arinsos gui se sont rendus cou-
gables cUinkraetions, umis tout nu moins

pour eu établir une, la pire (le toutes,
ce//s à et de l'opinion publigue.»
Bennet wurde unterstützt vom Vertreter von

Griechenland, welcher sogar Sanktionen ver-

langte: « 8ans guoi llazuvrc gue nous pour-
suivons ne serait gu'une pure utopie.»

Die Konferenz hat dem Antrag Bcnnets

dadurch Folge gegeben, daß sie eine sechs-

gliedrige Kommission von Rotkreuz-Mitglic-
dern neutraler Staaten ernannte, zu denen

auch der Präsident des schweizerischen Roten

Kreuzes, Oberst Bohny, gehörte.

Diese Kommission hat bald eingesehen,

daß es nach so langer Zeit ein Ding der

Unmöglichkeit sein werde, die nötigen Fest-

stellungen einwandfrei machen zu können, da

sehr viele Zeugen gestorben waren.

Die Kommission hat sich auch nicht ans

den Standpunkt des Kanadiers gestellt, der

die Verfehlungen zum ewigen Gedächtnis an
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die Menschheit hat feststellen lassen wollen.
Sie hat viel humaner gedacht. Sie sagte

sich, das; es geradezu vermieden werden sollte,

diese alten Geschichten, so peinlich und so

schmerzlich sie nicht nur für die Betroffenen,
sondern auch für das Rote Kreuz überhaupt,
sein müßten, wieder auszugrabcn und so den

Haß der Völker wieder neu zu schüren. Sie
hat daher ans eine weitere Verfolgung der

Angelegenheit verzichtet. Damit werden sich

wohl auch die meisten Rotkreuz-Gesellschaften
mit großer Erleichterung zufrieden gegeben

haben. Um in Zukunft jedoch Jnfraktioncn
möglichst rasch feststellen und für Abhilfe
sorgen zu können, sind an der diesjährigen
XI. Konferenz durch das belgische Rote

Kreuz Vorschläge gemacht worden, denen wir
folgendes entnehmen:

Die kriegführenden Parteien verpflichten
sich, mit Beginn der Feindseligkeiten Dele-

gationen der feindlichen Roten Kreuze an-

zuerkennen, welche durch eine von der inter-
nationalen Rvtkreuz - Konferenz gewählten
neutralen Kommission bestimmt werden. Die-
sen Delegationen, denen auf Wunsch der

Parteien Rotkreuz-Mitglieder neutraler Staa-
ten beigesellt werden können, wird das Recht
des unbehinderten Verkehrs im feindlichen
Lande eingeräumt, und so weit es mit den

militärischen Maßnahmen in Uebercinklang

zu bringen ist, auch in der unmittelbaren

Kampfzone. Diese Delegationen haben die

Pflicht und die Berechtigung, Fälle von

Verfehlungen und Mißbräucheu zu unter-

suchen. Sie haben darüber Rapporte zu er-

statten an die neutrale .Kommission, welche

ihrerseits den Signatarmächteu davon Kennt-
uis gibt. Die Parteien haben das Recht,

die Delegierten ersetzen zu lassen, wenn sie

sich über dieselben zu beklagen haben, even-

tuell können fie deren Futernicrung in neu-

tralen Ländern auf die Dauer der Feind-
seligkeitcn verlangen.

Das Belgische Rote Kreuz bemerkt mit

Recht zu seineu Vorschlägen: „daß diese nicht

nur durch die Roten Kreuze, sondern auch

durch die Armeelcituugen der verschiedenen

Länder auf die Möglichkeit ihrer praktischen

Durchführung zu Prüfen find." Darin wird

auch der Schwerpunkt des Erfolges liegen.

Die Fürsorge für die Verwundeten und

.Kranken bedingt ein Heranrücken des Sani-
tätsdienstcs in die vorderste Kampfzone.

Anderseits wird die Taktik und die Art der

modernen Kriegführung es kaum immer zu-
lassen, auf die Bestimmungen der Genfer
Konvention Rücksicht zu nehmen. Die ehr-

lichsten und vom humansten Geiste bc-

scelten Vorschriften werden aber nur papiernc
bleiben, wenn die Militärbehörden ihre Zu-
ficherungen zu deren Durchführung nicht

geben können.

Die Vorschläge der Belgier sind eines

ernsten Studiums wert. Sie sollen auch

weiter geprüft und einer spätern Konferenz

vorgelegt werden. I)r. Scherz.

luni Unterricht über künitlictie Atmung in 5cnnariterkurien.
vr. Zàr2, Lern.

(Schluß.)

Die Methode nach Schäfer.Z Dann knice man seitwärts (oder rittlings)
Der Patient wird auf den Bauch gelegt, der Hüfte, lege die Hände, Daumen nahe

die Arme ausgestreckt, der Kopf auf die Seite aneinander, auf den untersten Teil des Brust-
gedreht, um Mund und Nase frei zu halten, korbes. Hierauf beugt man sich im Kniegelenk

- Proi. Schäser. Edinburgh. nach vorwärts und übt mit den ausgestreckten
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